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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
162 Kreisausschusssitzung am 14.10.2019 

Am Montag, den 14.10.2019 findet um 14:00 Uhr im kleinen 
Sitzungssaal des Landratsamtes Eichstätt, Zi.-Nr. 204, Residenzpl. 1, 
85072 Eichstätt, eine Kreisausschusssitzung mit folgender Tagesord-
nung statt: 

 

I. Öffentlicher Teil 

1. Verabschiedung des Nahverkehrsplans 

2. Schulstandort Sonderpädagogisches Förderzentrum im 
südöstlichen Landkreis 

3. Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch den Land-
kreis Eichstätt; Antrag des Marktes Kipfenberg 

4. Zuschuss für das Bayerische Rote Kreuz zur Aufstellung 
einer SEG KAB (Kreisauskunftsbüro) 

5. Bericht des Geschäftsführers zur wirtschaftlichen Situa-
tion der Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH; An-
trag der Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH auf 
Übernahme der Betriebsdefizite 2018 und 2019 durch 
den Landkreis sowie auf Übernahme einer Landkreis-
bürgschaft für einen Kassenkredit 

6. Öffentliche Aufträge (Betrauungsakte) des Landkreises 
Eichstätt gegenüber der Kliniken im Naturpark Altmühl-
tal GmbH 

7. Verschiedenes 

Die Sitzung wird mit dem nichtöffentlichen Teil fortgesetzt 
 
 

163 Kreistagssitzung am 14.10.2019 

Am Montag, den 14.10.2019 findet um 16:00 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Landratsamtes Eichstätt, Zi.-Nr. 101, Residenzpl. 1, 
85072 Eichstätt, eine Kreistagssitzung mit folgender Tagesordnung 
statt: 

I. Öffentlicher Teil 

1. Verabschiedung des Nahverkehrsplans 

2. Schulstandort Sonderpädagogisches Förderzentrum im 
südöstlichen Landkreis 

3. Bericht des Geschäftsführers zur wirtschaftlichen Situa-
tion der Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH; An-
trag der Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH auf 
Übernahme der Betriebsdefizite 2018 und 2019 durch 
den Landkreis sowie auf Übernahme einer Landkreis-
bürgschaft für einen Kassenkredit 

4. Öffentliche Aufträge (Betrauungsakte) des Landkreises 
Eichstätt gegenüber der Kliniken im Naturpark Altmühl-
tal GmbH 

5. Generalsanierung der Klinik Eichstätt; Bericht des Ge-
schäftsführers 

6. Haushaltsabwicklungsbericht 2019 

7. Niederlegung des Kreistagsmandats von Frau Eva Gott-
stein 

8. Vereidigung des nachgerückten Kreistagsmitglieds Leo 
Pannwitz (FW) 

9. Änderung in der Besetzung des Kreisauschusses, des 
Zweckverbands Schulzentrum Eichstätt Schottenau und 
des Sportbeirats 

10. Verschiedenes 

Die Sitzung wird mit dem nichtöffentlichen Teil fortgesetzt 
 
 

164 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 
BayBO 
Vollzug der Baugesetze; Abbruch und Neubau eines Ne-
bengebäudes 

Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherrn Paul Birkner, Am 
Stocket 4 a, 85101 Lenting,  auf dem Grundstück Fl.Nr. 85/6 der 
Gemarkung Lenting, am 26.09.2019 folgende Baugenehmigung (43 
BVNr. 1273-2019-B) erteilt: 

 

Abbruch und Neubau eines Nebengebäudes 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen* Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 27.08.1997 BGBl. I Seite 2141 ff). 
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

A M T S B L A T T  
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

- * Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreis 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt im Dienstleistungszentrum Lenting, 85101 
Lenting, Bahnhofstraße 16, Zimmer 3.005 und bei der Gemeinde 
Lenting, Rathausplatz 1, 85101 Lenting,während der allgemeinen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Landratsamt Eichstätt, 26.09.2019  

gez.  W a m s e r  

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 

 
165 Widmung von Straßen und Wegen, hier: Nähe Altmühl-

straße 

Aufgrund des Beschlusses vom Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss des Stadtrats Eichstätt vom 19.09.2019 wird die unter 1 aufge-
führte Straße gemäß Art. 6 BayStrWG gewidmet. 

1. Straßenbeschreibung: 

Straßenklasse: Ortsstraße 

Straßenname: Nähe Altmühlstraße 

Fl.-Nr.: 4037-0-1/17 

Gemarkung: Wasserzell 

Widmungsbeschränkung:  

Anfangspunkt: Einmündung in die Ortsdurchfahrt 
Kreisstraße „Eichstätter Straße“ Fl.-
Nr. 667/2 am Gehsteig Fl.-Nr. 667/9 
Gemarkung Wasserzell zwischen 
den Grundstücken Fl.-Nrn. 6 und 2 

km: 0,000 

Endpunkt: Am Grundstück Fl.-Nr. 4 zwischen 
den Grundstücken Fl.-Nrn. 5 und 
1/12 

km: 0,051 

Länge in km: 0,051 

Gemeinde: Große Kreisstadt Eichstätt 

Landkreis: Eichstätt 
 

2. Träger der Straßenbaulast ist die Große Kreisstadt 
Eichstätt (km 0,051)  

 

Die Unterlagen zur Widmung können während der üblichen 
Dienststunden im Rathaus, Zimmer 205 II. Stock, eingesehen werden. 

 

Eichstätt, 25.09.2019 

gez. S t e p p b e r g e r, Oberbürgermeister 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekannt-

gabe Klage beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht München 

Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 

eingereicht werden. Die Klage muss entweder schriftlich, oder zur Nie-

derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts, oder 

elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form* erho-

ben werden. Sie muss den Kläger, den Beklagten (Große Kreisstadt Eichstätt) 

und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-

stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 

oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 

Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungs-gerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es 

besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzu-

legen. 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsge-

richt seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrich-

ten.  

* Die Klageerhebung per einfache E-Mail ist unzulässig und entfaltet 

keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen zur elektroni-

schen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Inter-

netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de). 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Zweckverband Interpark 

166 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

Auf Grund der §§ 10 Abs. 1 Ziff. 3, 18, 19 und 20 der Verbands-
satzung und der Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit hat der Zweckverband am 
03.05.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 
beschlossen, die hiermit gem. Art. 24 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 
KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht 
wird: 

I. 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.640.400,- € 

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  724.800,- € 

festgesetzt. 

§ 2 

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermö-
genshaushalts sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000,- € festge-
setzt. 
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§ 5 

Umlagen von den Mitgliedsgemeinden werden nicht erhoben. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. 

II. 

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Teile. 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 26 
Abs. 1 KommZG in Verbindung mit § 3 der Bekanntmachungsver-
ordnung während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes in Kösching, Am Weinberg 20, innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 

 

Kösching, den 16.07.2019 

Zweckverband INTERPARK 

Andrea  E r n h o f e r , 

1.Bürgermeisterin 

Verbandsvorsitzende 
 
 

Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt 

167 Veröffentlichung Jahresabschluss 2018 Zweckverband 
MVA Ingolstadt 

Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 23.07.2019 
den vorgelegten Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes Müllver-
wertungsanlage Ingolstadt „MVA“ zum 31.12.2018 festgestellt und 
beschlossen, dass der Jahresverlust in Höhe eines Teilbetrages von 
EUR 262.364 aus der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen wird. 
Der Restbetrag in Höhe von EUR 2.696.056,52 wird auf neue Rech-
nung vorgetragen und mit dem Gewinnvortrag verrechnet. 

  

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

 

An den Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt 

 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Müllverwer-
tungsanlage Ingolstadt - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2018 bis 31.12.2018 sowie den Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbands Müll-
verwertungsanlage Ingolstadt geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 Komm-
PrV: 

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unse-
rer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Verbands-
satzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Zweckverbands und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts entsprechend § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter 
Beachtung der KommPrV und der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung 
mit den kommunalrechtlichen Vorschriften und haben unsere Pflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Sonstige Informationen 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbands-
versammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses der den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbands zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, 
und um ausreichend geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können. 

Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbands zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinzureichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der KommPrV und der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage diese Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung über wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollkommenhei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Zweckverbands abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-
heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unserer Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
der Zweckverband seine Unternehmertätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbands. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

 
 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 7 Abs. 4 
Nr. 2 KommPrV 

 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Zweck-
verbands i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018 befasst. 

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten bestätigen wir zu 
den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 KommPrV: 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen 
Anlass zu Beanstandungen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Zweckverbands sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet 
haben. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstan-
dard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16 durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der 
Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob 
die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen 
Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die 
sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Ver-
treter und die Geschäftspolitik zu beurteilen 

 

München, 24.06.2019 

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 

gez.  Christian  G ö b , Wirtschaftsprüfer  

 

Gemäß Verbandssatzung § 27 (7) wird der Jahresabschluss und Lagebe-

richt sowie der Beteiligungsbericht 2018 von Montag den 21. Oktober bis 

Dienstag den 29 Oktober 2019 im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes 

Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Am Mailinger Bach 141 in 85055 In-

golstadt zur Einsichtnahme ausgelegt und kann während dieser Zeit von 8 bis 

12 Uhr eingesehen werden. 
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